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D. Kurzmitteilungen

Arthur Vogt und Markus Eichenberger, Bern

Corrigenda zum Artikel Vogt und Eichcnberger (1995)

In Eichhorn und Vogt (1993) wird erwähnt, dass das Gini-Ungleichhcitsmass bes-

ser nicht als Konzentrationsmass verwendet wird. In Vogt und Eichenberger
(1995) werden adäquate Konzentrationsmasse eingeführt und axiomatisch defi-
niert.
Bei der Definition von Konzentrations- und Ungleichheitsmassen mit den Axio-
mensystemen (5.21) und (5.22) in Vogt und Eichenberger (1995) wurde zuviel

verlangt. Selbstverständlich müssen die Tests (5.7), (5.8) nicht in den Rang von
Axiomen erhoben werden: n 1 in (5.5) gesetzt, ergibt auf der rechten Seite 1

und durch wiederholte Anwendung des Null-Output-Unabhängigkeitstests er-
hält man (5.7). Und n 1 in (5.6) gesetzt, ergibt auf der rechten Seite 0 und durch

wiederholte Anwendung von (5.19) erhält man (5.8).
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